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Genehmigungen

• Modelllösungen sind auf 5 Jahre befristet

• Branchen- / Betriebsgruppenlösungen wurden genehmigt 

• mit Auflagen (z.T. noch nicht erfüllt)• mit Auflagen (z.T. noch nicht erfüllt)

• unbefristet

• Trägerschaften beantragen Rezertifizierungen

• Neubeurteilungen von Branchen-/BGL sind nötig

• FK-22 hat Prozess für die Rezertifizierung erarbeitet
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Vorgehen für die Rezertifizierung von Branchen- und 

Betriebsgruppenlösungen sollen vorgestellt  werden:

• an der Trägerschaftstagung

Auftrag der EKAS

Pilot im Jahr 2011

• Erfahrungen sammeln

• EKAS nimmt in einem Jahr Kenntnis vom Status
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Input Aufgabe, Tätigkeit Output

Alle 5 Jahre ist eine Rezertifizierung fällig
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Input Aufgabe, Tätigkeit Output

5 Jahre?

Alle 5 Jahre erstellt die Trägerschaft einen 
Erfahrungsbericht

Controlling ERFA-

Berichte

Bei Trägerschaft 

den ERFA-Bericht 

anfordern

ERFA-Bericht

Trägerschaft an 

EKAS

Input Aufgabe, Tätigkeit Output

ERFA-Bericht 
anfordern

Vollzugsbericht 

erstellen
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Input Aufgabe, Tätigkeit Output

ERFA-Bericht 
anfordern

Alle 5 Jahre erstellt der Branchenbetreuer 
einen Vollzugsbericht

• ERFA-Bericht

Trägerschaft

• Erfahrungen aus 

den Kontrollen in 

der Branche

Vollzugsbericht zur 

Beurteilung der 

Branchenlösung / 

BGL erstellen

Vollzugsbericht

Input Aufgabe, Tätigkeit Output

Vollzugsbericht 

erstellen

anfordern

Haupt-
elemente 
erfüllt?
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Input Aufgabe, Tätigkeit Output

Vollzugsbericht 

erstellen

Die Hauptelemente müssen für eine 
Rezertifizierung erfüllt sein

• Hauptelemente

• Vollzugsbericht

Hauptelemente 

erfüllt?

•Punkte 2.5, 2.6, 

3.2, 3.3, 5.1, 6.1, 

8.1 müssen erfüllt 

sein

Entscheid

Input Aufgabe, Tätigkeit Output
erstellen

Rezertifizierung

Ja

Nein

Haupt-
elemente 
erfüllt?
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2.5 Aktiver Beizug aller ASA-Spezialisten

2.6 Qualifikation der ASA-Spezialisten

3.2 Grundausbildung der KOPAS

Hauptelemente

3.2 Grundausbildung der KOPAS

3.3 Periodische Fortbildung der KOPAS

5.1 Aktualisierung der Gefährdungsermittlung/   

Risikobeurteilung Gesundheitsschutz ArG

6.1 Schwerpunktaktionen

8.1 Einbezug Steuerung ASA-Lösung
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Input Aufgabe, Tätigkeit Output

Die Rezertifizierung ermöglicht den Betrieben 
die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

Haupt-
elemente 
erfüllt? Nein

• Vollzugsbericht Rezertifizierung  

der Branchen- / 

Betriebsgruppen-

lösung

Zertifikat, resp. 

Verlängerung 

Genehmigung

Input Aufgabe, Tätigkeit Output
erfüllt? Nein

Ja
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Inaktive oder ungenügende Branchen- und 
Betriebsgruppen-Lösungen können aberkannt werden.

Haupt-
elemente 
erfüllt? Nein

Besprechung mit Entscheid Massnahmen Vereinbarte 

Input Aufgabe, Tätigkeit Output

Ja

Aberkennungs-
antrag an EKAS 

Besprechung mit 
Trägerschaft

?

Nein

Ja

Rezertifizierung

Entscheid Massnahmen 

vereinbaren

Vereinbarte 

Massnahmen

vereinbarte 

Massnahmen

Massnahmen 

umgesetzt?

Entscheid

• Vollzugsbericht

• Nichterfüllung  

Hauptelemente

Antrag zur 

Aberkennung 

Aberkennungs-

antrag
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Ab Mai 2011 werden die ersten 
Rezertifizierungen ausgestellt.
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